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Amtliche Bekanntmachung gemäß § 104 der HHV-Satzung 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung gemäß § 104 der HHV-Satzung 
 
 
Liebe Sportfreundinnen, 
liebe Sportfreunde, 
 
Bei der Sitzung des erweiterten Präsidiums des HHV am 25.10.2025 in Gießen wurde folgender 
Antrag (s. unten) beschlossen, der hiermit gemäß § 104 HHV- Satzung veröffentlicht wird. Die 
Beschlüsse zu den HHV-Ordnungen treten mit Datum 25.10.2025 in Kraft, es sei denn, es ist ein 
anderes Datum genannt. 
 
Die HHV-Ordnungen sind auf der Homepage des HHV aktualisiert zu finden. 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Andreas Hannappel 

Geschäftsführer HHV 

 

 

 

 

 
 

 

Vorname Name · Straße · PLZ + Wohnort 

An alle Vereine des HHV 

Erweitertes Präsidium 

Berufene Mitarbeiter HHV 

Andreas Hannappel 

Otto-Fleck-Schneise 4 

60528 Frankfurt am Main 

069-6789464 

andreas.hannappel@hessen-

handball.de 

____

____

___ 

Hessischer Handball-Verband e.V. 

Geschäftsstelle 

  Datum 31.10.2025 
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Änderungen in der Spielordnung 

§ 48 (7) SpO (Zusatzbestimmung HHV) 

 

 

Alter Text: Neuer Text: 

Zusatzbestimmung HHV:  

Der Ersatz der entstandenen Kosten ist 

innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung 

des Ausscheidens, Spielabbruchs, 

Spielabsage, oder schuldhaftem Nichtantreten 

beim zuständigen Klassenleiter geltend zu 

machen 

Zusatzbestimmung HHV:  

Der Ersatz der entstandenen Kosten ist 

innerhalb von 14 Tagen nach 

Veröffentlichung des Ausscheidens, 

Spielabbruchs, Spielabsage, oder 

schuldhaftem Nichtantreten beim 

zuständigen Klassenleiter geltend zu 

machen. anzuzeigen. 

Der Klassenleiter leitet diese Forderung 

umgehend an den schuldhaften Verein 

weiter. 

 

 


